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Themen 

• Arbeitslos melden - ALG-Antrag - die Frage mit 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses  

• HDM-Unterstützungskasse/ 
Gruppenversicherungen 

• Abfindung und Auszahlungszeitpunkt 

• TSVG 

• und natürlich alle Fragen, die aus der Runde 
kommen  



Themensammlung 

• …. 



ALG-Antrag 

• In TG ist man bereits arbeitssuchend gemeldet, 
deshalb 3-Monats-Frist nicht relevant. 

• Fragt eure/n TG-Berater/in 

• 57-jährige evtl. erst zum 58. Geburtstag arbeitslos 
melden = 24 statt 18 Monate ALG 
Vorsicht: in der Privatierzeit nicht die Arbeitsfähigkeit 
verlieren. Evtl. Krankengeldversicherung abschließen. 

• Eventuell fehlende Unterlagen können nachgereicht 
werden, wichtig ist Datum der Antragstellung 





















Eingliederungsvereinbarung 

• Erst lesen (lassen), dann unterschreiben 

• Meistens wird nur das festgeschrieben, was ohnehin 
Pflicht wäre 

• Bei „übertriebenen“ Anforderungen nicht 
unterschreiben, erst mitnehmen zum Rechtsdienst 

• Evtl. verhandeln, das ist ein zweiseitiger Vertrag 

• Wer gar nicht unterschreibt, erhält evtl. einen 
Verwaltungsakt - dann Widerspruch mithilfe IGM 
Rechstdienst 







HDM-Unterstützungskasse 

• Mit Ausscheiden aus der Firma entfällt die Leistung 
der Unterstützungskasse 

• Ebenso, wer nach dem Ausscheiden direkt in die 
Rente geht 

• Die Unterstützungskasse ist eine Leistung für  
Firmenangehörige (einschließlich Ruhensphase ATZ) 



Gruppenunfallversicherung 
Gruppenkrankenversicherung 

• Gilt zu den abgeschlossenen Bedingungen nur für 
Werksangehörige (auch Ruhensphase ATZ) 

• Bitte mit dem Versicherungsträger in Verbindung 
setzen, häufig gibt es Überleitungsmöglichkeiten in 
einen Individualvertrag 

• Bitte klären, ansonsten zahlt Ihr Geld für etwas, wo Ihr 
im Ernstfall vielleicht keine Leistung kriegt 



Leistungsdispositionsrecht 

• Zwischen TG und ALG 1-Bezug maximal  
12 Monate Lücke möglich 

• Interessant für 57-Jährige 

• Interessant zum Steuersparen, aber TSVG 

• ALG-Bezug = Stammrecht wird festgestellt 

• 4 Jahre Zeit, den ALG-Anspruch zu verbrauchen,  
maximale Unterbrechungszeit 12 Monate 



Steuerliche Gestaltung 

• Wer Transferleistungen (TG, ALG 1) bezieht, fährt 
i.d.R. mit Stkl. 3 am günstigsten 

• In dem Jahr, in dem die Abfindung ausgezahlt wird, 
lohnt es sich, nicht zu viel weiteres Einkommen zu 
haben - evtl. Sonderzahlung in die Rente, evtl. ALG-
Bezug verschieben. 

• Dazu Steuerberater fragen, ist individuelle Sache 



Weiteres Thema 

• …. 



Weiteres Thema 

• …. 



Weiteres Thema 

• …. 


